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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des

Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Permafix 1542

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung:  Reaktiver PUR Schmelzklebstoff flir Flachenkaschierung
Nur fir gewerbliche Verwender

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firmenbezeichnung: Permapack AG

Strasse/Postfach: Reitbahnstrasse 51

PLZ, Ort: 9401 Rorschach
Schweiz

Telefon: +4171 844 12 12

Telefax: +4171 844 1213

Auskunft gebender Bereich:
Anwendungstechnik,
Telefon: +41 (0) 71 844 12 12, E-Mail: info@permapack.ch

1.4 Notrufnummer

Tox. Informationszentrum, Ziirich,
Telefon: +41 (0)44 251 51 51 oder Schweiz: 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemass EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Resp. Sens. 1; H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden

verursachen.
Skin Sens. 1; H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Carc. 2; H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (CLP)

2

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
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Sicherheitshinweise: P201

P261
P280

P304+P340
P308+P313

P342+P311
P362+P364

Besondere Kennzeichnung
EUH204

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Einatmen von Staub vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und flr ungehinderte
Atmung sorgen.

BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweistext fur Etiketten:  Enthalt: Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

2.3 Sonstige Gefahren

Beim Umgang mit dem heissen Material sind Verbrennungen maglich. Bei thermischer

Zersetzung Entwicklung von gesundheitsschadlichen und/oder giftigen Dampfen moglich.
Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfuigbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:

Klebstoff auf Basis von: Diphenylmethandiisocyanat.

Geféahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nr. 202-966-0
CAS 101-68-8

Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung
REACH 01-2119457014-47-xxxx Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 1-4%

Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319.
Resp. Sens. 1; H334. Skin Sens. 1; H317. Carc. 2; H351.
STOT SE 3; H335. STOT RE 2; H373.

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (SCL):

Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

Skin Irrit. 2; H315: C25 %

Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %

STOT SE 3; H335: C=25%

REACH 01-2119452498-xxxx
EG-Nr. 201-297-1
CAS 80-62-6

Methylmethacrylat <1%

Flam. Lig. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315.
Skin Sens. 1; H317. STOT SE 3; H335.

REACH 01-2119486394-xxxx
EG-Nr. 202-615-1
CAS 97-88-1

n-Butylmethacrylat <1%

Flam. Lig. 3; H226. Skin Irrit. 2; H315. Eye lIrrit. 2; H319.
Skin Sens. 1; H317. STOT SE 3; H335.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Bei Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Bei unregelmassiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen. Verbrennungen
durch geschmolzenes Material missen klinisch behandelt werden. Kontaminierte
Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fiessendem Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
Anschliessend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifihren. Mund ausspulen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas
Uber den Mund verabreicht werden. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Durch mechanische Einwirkung kann das Produkt zu Reizungen oder Verletzungen
fuhren. Das geschmolzene Produkt kann schwere Verbrennungen verursachen.
Erblindungsgefahr.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  \Wassernebel, Schaum, Pulver, Kohlendioxid
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Das Produkt kann bei Erhitzung gesundheitsschadliche Dampfe freisetzen.
Im Brandfall kénnen entstehen: Stickoxide (NOx), Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbek@mpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusétzliche Hinweise: Gefahrdete Behalter mit Sprihwasser kiihlen und nach Méglichkeit aus der Gefahrenzone
ziehen. Dampfe mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Brandgase nicht einatmen.
Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewdasser oder Grundwasser vermeiden.
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ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Exposition vermeiden. Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen
Raumen. Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Beriihrung mit den Augen
vermeiden. Geeignete Schutzausristung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

Bei Erhitzung: Dampf nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmassnahmen

Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Fir gute Be- und Entliiftung von Lager
und Arbeitsplatz sorgen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des
Arbeitsplatzes tragen. Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Berlihrung mit
den Augen vermeiden. Geeignete Schutzausriistung tragen. Kontaminierte Kleidung
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen. Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kdrperdusche (Notdusche)
versehen.
Bei Erhitzung: Dampf nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Die allgemeinen Regeln des vorbeugenden Brandschutzes sind zu beachten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Nur im Originalbehalter aufbewahren. Behalter dicht geschlossen halten und an einem
kihlen Ort aufbewahren. Behalter trocken halten. Gegen direkte Sonneneinstrahlung
schutzen.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Fernhalten von: Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Sduren, Basen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der

Exposition/Personliche Schutzausristungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS- Bezeichnung
Nr.

Typ

Grenzwert

101-68-8 Diphenylmethan-
4,4'-diisocyanat

80-62-6 Methylmethacrylat

Europa: BOELV: STEL

Europa: BOELV: TWA

Schweiz: MAK Kurzzeit
Schweiz: MAK Langzeit

Europa: IOELV: STEL
Europa: IOELV: TWA
Schweiz: MAK Kurzzeit
Schweiz: MAK Langzeit

20 yg NCO/m?

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

10 yg NCO/m?

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

0,02 mg/m?

0,02 mg/m?

100 ppm

50 ppm

420 mg/m?; 100 ppm

210 mg/m?3; 50 ppm

Biologische Grenzwerte:

4 ,4'-diisocyanat

BAT, Urin Creatinin

CAS- Bezeichnung Typ Grenzwert Parameter Probenahme
Nr.
101-68-8 Diphenylmethan- Schweiz: 1 pmol/mol Aus Diisocyanat Expositionsende

abgeleitetes Diamin bzw. Schichtende

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Beluftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Personliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerét zu tragen.
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/
Dampf/ Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.

Handschutz: Schutzhandschuhe geméass SN EN ISO 374-1.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Dicht schliessende Schutzbrille gemass SN EN ISO 16321-1.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Augenschutz:

Kérperschutz:
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Schutz- und Hygienemassnahmen:
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Staubentwicklung vermeiden.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. Staub nicht
einatmen. Berlihrung mit den Augen vermeiden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Arbeitsstatte mit einer Augendusche und
einer Koérperdusche (Notdusche) versehen.
Bei Erhitzung: Dampf nicht einatmen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 Umweltschutzmassnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa

fest

Farbe: naturfarben

Geruch: Charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten Verfugbar

Siedepunkt: Nicht anwendbar

Entziindbarkeit: Keine Daten verfligbar

Untere und obere Explosionsgrenze: UEG (Untere Explosionsgrenze): Nicht anwendbar
OEG (Obere Explosionsgrenze): Nicht anwendbar

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Ziindtemperatur: Nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur: Angabe zu Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat:
Zersetzt sich beim Erhitzen bei 274 °C.

pH-Wert: Nicht anwendbar

Kinematische Viskositat: Nicht anwendbar

Dynamische Viskositét: bei 140 °C: ca. 4.000 mPa*s

Léslichkeit: Léslich in: Essigester, Methylenchlorid

Wasserloslichkeit: Unléslich, reagiert mit Wasser

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):
4,51 log P(o/w) (Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine
Anreicherung in Organismen madglich.
1,38 log P(o/w) (Methylmethacrylat)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine
nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Dampfdruck: Keine Daten ven‘l'.'lgbar
Dichte: 1,0-1,2 g/cm3

Relative Dampfdichte: Nicht anwendbar
Partikeleigenschaften: Keine Daten verfligbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften: Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften: Nicht anwendbar
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Festkérpergehalt: bei 250 °C: 100 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Siehe 10.3.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemasser Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.

Angabe zu Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat:
Reagiert mit Alkoholen, Aminen und Ammoniak.
Reagiert mit starken Sauren, Wasser, Schwefelwasserstoff, starken Basen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schiitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Sauren, Basen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fiir die Lagerung und
Umgang beachtet werden.

Angabe zu Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat:
Zersetzt sich beim Erhitzen: Stickoxide (NOx), Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid.
Thermische Zersetzung:  Angabe zu Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat:
Zersetzt sich beim Erhitzen bei 274 °C.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen: Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fiir das
Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfllt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege: Resp. Sens. 1; H334 = Kann bei Einatmen Allergie,
asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Sensibilisierung der Haut: Skin Sens. 1; H317 = Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt. In-vivo-Mutagenitat: negativ (OECD 474)
In-vitro-Mutagenitat: negativ (EU B.13/14)

Karzinogenitat: Carc. 2; H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten
sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Aufgrund der verfugbaren Daten
sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine Daten verfiigbar

Sonstige Angaben: Angabe zu Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat:
LD50 Ratte, oral: > 2.000 mg/kg (88/449/EEC)

LD50 Kaninchen, dermal: > 9.400 mg/kg (OECD 402)
LC50 Ratte, inhalativ: 0,49 mg/L/4h (OECD 403)

Symptome
Durch mechanische Einwirkung kann das Produkt zu Reizungen oder Verletzungen

fuhren. Das geschmolzene Produkt kann schwere Verbrennungen verursachen.
Erblindungsgefahr
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Angabe zu Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat:
Fischtoxizitat:
LCO Orizias latipes: < 3.000 mg/L/96h (OECD 203)
Algentoxizitat:
EC50 Desmodesmus subspicatus (Grinalge): > 1.640 mg/L (OECD 201)
Daphnientoxizitat:
NOEC Daphnia magna (Grosser Wasserfloh): > 10 mg/L/21d (OECD 211)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Biologische Abbaubarkeit:

Angabe zu Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat:
0% / 28d (OECD TG 302C)
Nicht leicht biologisch abbaubar.

Angabe zu Methylmethacrylat:
Wasserloslichkeit: 15.300 mg/L
Schnell abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
4,51 log P(o/w) (Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in
Organismen moglich.
1,38 log P(o/w) (Methylmethacrylat)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine nennenswerte
Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

12.4 Mobilitat im Boden
Angabe zu Methylmethacrylat: 0,94.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfiigbar
12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Daten verfiigbar

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfalischlisselnummer: 08 04 09* = Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Lésemittel oder andere
gefahrliche Stoffe enthalten
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Entsorgung gemass den behordlichen Vorschriften.
Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemass den behdrdlichen Vorschriften.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung
zugefluhrt werden.

Weitere Angaben

Entsorgung gemass der ,Verordnung Uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen®
(VVEA, Abfallverordnung SR 814.600), der ,Verordnung uber den Verkehr mit Abfallen®
(VeVA, SR 814.610) und der ,Verordnung des UVEK Uber Listen zum Verkehr mit
Abfallen” (LVA, SR 814.610.1).

Abschnitt 14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

entfallt
14.2 Ordnungsgemasse UN-Versandbezeichnung
ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

Nicht eingeschrankt
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

entfallt

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fiir die Umwelt
gefahrlich.

Meeresschadstoff - IMDG:
nein
14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemass IMO-Instrumenten

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Schweiz

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5; SR 822.115): Jugendliche bis zum vollendeten
18. Lebensjahr dlirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen
oder dieser ausgesetzt werden, sofern das Bundesamt flir Berufsbildung und Technologie
(BBT) oder das Staatssekretariat flir Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat.
Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende Mutter dlirfen
bei ihrer Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser
ausgesetzt werden, wenn auf Grund einer Risikobeurteilung durch eine Fachperson
feststeht, dass im Kontext mit den Tatigkeiten und den getroffenen Schutzmassnahmen
die Exposition zu keinen Schadigungen fiir Mutter und Kind fihrt.
Abgabevorschriften: Nur fiir gewerbliche Verwender.

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Verwendungsbeschrankung gemass REACH Anhang XVII Nr.: 56:
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir folgende Stoffe in diesem Gemisch
durchgefiihrt: Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat, Methylmethacrylat

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H225 = Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 = Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H315 = Verursacht Hautreizungen.
H317 = Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
H332 = Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 = Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H335 = Kann die Atemwege reizen.
H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 = Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
EUH204 = Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Literatur: BG RCI Deutschland:

- Merkblatt M004 'Reizende Stoffe/Atzende Stoffe'

- Merkblatt M 044 Polyurethan-Herstellung und Verarbeitung, Isocyanate

- Merkblatt M050 'Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

- Merkblatt M053 'Arbeitsschutzmalnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'
- Merkblatt M056 'ODIN-Schlisselverzeichnis - Krebserzeugende Gefahrstoffe'
- Technische Regeln flir Gefahrstoffe 800 BrandschutzmalRhahmen

Grund der letzten Anderungen:

Anderung in Abschnitt 8: Arbeitsplatzgrenzwerte
Erstausgabedatum: 12.12.2018
Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Abkiirzungen und Akronyme:
Acute Tox.: Akute Toxizitat

ADN: Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstrassen

ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Strasse
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

AS/NZS: Australische/neuseeléandische Norm

BG RCI: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie

Carc.: Karzinogenitat

CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Code of Federal Regulations

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EC50: Effektive Konzentration 50%

EG: Europaische Gemeinschaft

EmS: Unfallbekdmpfungsmassnahmen auf Schiffen, die geféhrliche Giter beférdern
EN: Européische Norm

EQ: Freigestellte Mengen

EU: Européische Union

Eye Irrit.: Reizwirkung auf die Augen

Flam. Lig.: Entziindbare Flissigkeit

IATA: Verband fir den internationalen Lufttransport

IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als

Massengut

IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
IMO: Internationale Seeschifffahrts-Organisation

LC50: Median-Letalkonzentration

LD50: Letale Dosis 50%

log P(o/w): Verteilungskoeffizient Octanol/Wasser

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
NOEC: Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika

PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
Resp. Sens.: Sensibilisierung der Atemwege

RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
Skin Irrit.: Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens.: Sensibilisierung der Haut

STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe

UEG: Untere Explosionsgrenze

vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
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Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Sie
sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport
und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit
anderen Materialien vermengt, vermischt, verarbeitet oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt,
soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden. Dieses Sicherheitsdatenblatt
enthalt nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder Produktspezifikation.

www.sumdat.com/geprueft

gedruckt von Permapack mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmassnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	Abschnitt 14. Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


